
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/9/15 2002/09/0168
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.2004

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §10 Abs1;

AVG §10 Abs6;

AVG §63 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 93/09/0309 E 21. April 1994 RS 1 Hier nur der erste Satz.

Stammrechtssatz

Die Bestellung eines Bevollmächtigten in einem Verwaltungsverfahren schließt es nicht aus, daß die Berufung von der

Vollmachtgeberin selbst eingebracht wird. Dieser Umstand allein berechtigt daher die Behörde noch nicht zur

Annahme, die Vollmacht sei gekündigt worden.

Schlagworte

Ende Vertretungsbefugnis
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